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Die deutsche Forderung nach Selbstbestimmung 
und das schlechte Gewissen Moskaus
Antwort an das Moskauer Parteiorgan „Prawda”

Am 22. Dezember 1961 erschien im Zentralorgan der KPdSU, der „Prawda“, ein Grundsatzartikel von 
K. Iwanow mit dem Titel „Selbstbestimmung und Bonner Heuchelei", der am 1. Januar 1962 im „Neuen 
Deutschland", dem Organ der sowjetzonalen Staatspartei, wörtlich übernommen wurde und im Anhang 
dieser Ausgabe ungekürzt abgedruckt ist.

I. Neuer Höhepunkt dialektischer Verdrehung der
Er gibt kaum einen Begriff, der der Sowjetführung 
bei der Rechtfertigung ihrer imperialistischen 
Politik in Ostmitteleuropa und besonders in 
Mitteldeutschland so große Schwierigkeiten be-
reitet, wie der Begriff des Selbstbestimmungs-
rechts der Völker und die hierauf sich gründende 
deutsche Forderung nach Wiedervereinigung in 
Frieden und Freiheit. Hier laufen die Moskauer 
Politiker und ihre propagandistischen Interpre-
ten Gefahr, sich in den Fesseln ihrer eigenen 
Argumentation zu verfangen. Wie soll die So-
wjetunion, die sich bei jeder Gelegenheit als 
Schutzmacht, Freund und Helfer der vom „bösen 
westlichen Imperialismus und Kolonialismus un-
terdrückten Völker Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas aufspielt, das System totaler Fremd-
herrschaft bemänteln, das sie selbst den Völkern 
Ostmitteleuropas und einem Teil des deutschen 
Volkes aufgezwungen hat?

Einen neuen Höhepunkt der hierbei angewand-
ten dialektischen Verdrehung der Begriffe und 
Tatsachen stellt ein im Zentralorgan der KPdSU 
("Prawda" vom 22. 12. 1961) erschienener 
Grundsatzartikel mit dem Titel „Über Selbstbe-
stimmung und Bonner Heuchelei" dar. Die Ab-
Handlung ist wörtlich auch vom Organ der so-

wjetzonalen Staatspartei („Neues Deutschland" 
v°m 1. 1. 1962) übernommen worden und dient 
seitdem der weltweiten kommunistischen Propa-
ganda, um die permanente Verletzung des Selbst-
Bestimmungsrechts des deutschen Volkes zu 

rechtfertigen.

Angesichts der Schwäche der sowjetischen Posi-
tion gegenüber dem Anspruch des deutschen 
Volkes auf Selbstbestimmung ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die kommunistische Propa-
ganda zu Verleumdungen Zuflucht neh-
men muß. Sie gipfeln in der Behauptung, die 
deutsche Forderung nach Selbstbestimmung sei 
nur Tarnung für revanchistische und aggressive 
Ziele der Bundesrepublik. Diese Behauptungen 
sind eine Erwiderung nicht wert. Sie beweisen 
nur, wie unbequem Moskau die deutsche For-
derung nach Selbstbestimmung ist. Um diese 
rechtmäßige Forderung zu entkräften, scheut da-
her die kommunistische Propaganda kein Mittel, 
das, was wahr ist, als unwahr, das was rechtens 
ist, als verbrecherisch abzustempeln.

Wenn der Verfasser des Prawdaartikels schließ-
lich die Bundesregierung, nur weil sie als legiti-
mierte Sprecherin des deutschen Volkes die Ver-
wirklichung des Selbstbestimmungsrechts für das 
ganze deutsche Volk fordert, sogar in eine Linie 
mit Hitler stellt, so wird er sich nicht dem Glau-
ben hingeben dürfen, durch diese Diffamierung 
die Rechtmäßigkeit des deutschen Anspruchs 
entkräften zu können. Selbst der Mißbrauch des 
Selbstbestimmungsgedankens durch Hitler, der 
auch vom deutschen Volk und der Bundesregie-
rung verurteilt wird, gibt keine Grundlage, um 
von einer Verwirkung des Selbstbestim-
mungsrechts sprechen zu können. Der Hinweis 
auf die Aggressionspolitik Hitlers aus dem 
Munde eines sowjetrussischen Propagandisten 
muß jedoch die Erinnerung an die geschichtliche

Begriffe und Tatsachen
Tatsache wachrufen, daß der Komplice Hitlers 
bei der imprialistischen Aufteilung Polens und 
der übrigen osteuropäischen Nationalstaaten im 
Jahre 1939 Stalin hieß und daß die Sowjetunion 
es ist, die ihre Beute aus dem damaligen Hitler-
Stalin-Komplott in Gestalt Ostpolens, Estlands, 
Lettlands, Litauens und Bessarabiens noch in 
Händen hält.

Allein, hier ist nicht der Ort, um sich auf eine 
letzthin unfruchtbare Polemik mit diesen bös-
willigen sowjetischen Diffamierungen einzu-

lassen. Eingehend sollen hier jedoch die sach-
lichen Argumente untersucht werden, 
die der Verfasser der Abhandlung, K. Iwanow, 
mit wissenschaftlichem Pathos vorträgt und die 



allem Anschein nach dazu bestimmt sind, als 
Leitmotive für die künftige Argu-
mentation Moskaus in der Deutsch-
landfrage zu dienen. Auch diese teilweise 
neuen Argumente zur Rechtfertigung der sowje-
tischen Deutschlandpolitik lassen die innere 
Widersprüchlichkeit der sowjetkommunistischen 
Definition und Handhabung des Begriffs der 
nationalen Selbstbestimmung offenkundig wer-
den. Die Abhandlung verdiente daher richtiger 
den Titel „Die deutsche Forderung nach Selbst-
bestimmung und das schlechte Gewissen Mos-
kaus". Ihr sachlicher Inhalt läßt sich kurz in 
folgenden Thesen zusammenfassen:

1. Nach der Definition Lenins, die als Funda-
ment der gesamten Argumentation dient, sei 
unter Selbstbestimmung der Nationen nichts 
anderes als „ihre staatlidie Lostrennung von 
fremd-nationalen Gemeinschaften und die 
Bildung eines selbständigen Nationalstaates“ 
zu verstehen. Unter Berufung auf das Prinzip 
der Selbstbestimmung habe Lenin insbeson-
dere die „Forderung nadt vorbehaltloser und 

unverzüglicher Befreiung aller Kolonien“ auf-
gestellt.

2. Auf Deutschland könne daher das Prinzip der 
Selbstbestimmung keine Anwendung finden; 
„denn weder die DDR noch die BRD gehören 
und gehörten jemals einer fremd-nationalen 
Gemeinschaft an“, sondern bestünden schon 
12 fahre als „zwei selbständige deutsche Na-
tionalstaaten".

3. Die Begründung der deutschen Forderung nach 
Selbstbestimmung mit dem Hinweis, daß die 
deutsche Nation eine Sprache spreche und in 
einem Staat gelebt habe, werde durch die Ge-
schichte widerlegt. Ebensowenig wie die ge-
trennte staatliche Existenz Großbritanniens 
und der USA oder die Entstehung einer deutsch-
sprachigen „selbständigen österreichischen 
bürgerlichen Nation“ in einem selbständigen 
Nationalstaat außerhalb der Grenzen des 
Deutschen Reiches von 1871 könne die ge-
trennte staatliche Existenz der „sozialistischen 
DDR“ und der „imperialistischen bürgerlichen 
BRD“ als Verletzung des Selbstbestimmungs-

rechts bezeichnet werden. Selbstbestimmung 
im Falle Deutschland bedeute daher, daß man 
die Gleichheit und die souveränen Rechte der 
beiden deutsdten Staaten anerkenne und es 
ihnen selbst überlasse, die Frage der Annähe-
rung oder Vereinigung Deutschlands in bei-
derseitigem Einvernehmen zu lösen.

4. Die Spaltung Deutschlands habe sich nicht 
unter nationalem, sondern sozia-
lem, gesellschaftspolitischem 
Vorzeichen vollzogen. Auch die gesellschafts-
politische Auseinandersetzung zwischen den 
„zwei deutschen Staaten, zwei sozialen Ord-
nungen und entgegengesetzten Lebensweisen“ 
sei ebensowenig eine Verletzung des Selbst-
bestimmungsrechts wie der amerikanische Se-
zessionskrieg „zwischen den Sklavenhaltern 
des Südens und der Demokratie des Nordens“, 
oder wie die sozialrevolutionäre Erhebung der 
Pariser Kommune im Jahre 1871. In einem 
solchen Falle könne die Frage der Wiederver-
einigung nicht einfach mit Abstimmung oder 
Formulierungen eines Wahlgesetzes gelöst 
werden.

II. Die Sowjetunion und das Selbstbestimmungsrecht
Der Autor des Prawdaartikels gründet das Ge-
bäude seiner gesamten Argumentation auf die 
Lehre Lenins.

Die einseitige leninistische Doktrin, die den 
Begriffsinhalt und Anwendungsbereich des Selbst-
bestimmungsrechts grundsätzlich einzuengen ver-
sucht, kann jedoch weder von deutscher Seite 
noch auf internationaler Ebene als allgemein-
gültiger Maßstab zur Beurteilung des deutschen 
Anspruchs auf nationale Selbstbestimmung an-
erkannt werden. Das deutsche Volk setzt viel-
mehr sein Vertrauen auf das unverfälschte Prin-
zip der Selbstbestimmung, wie es im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte als Rechtsgrundsatz in das 
allgemeine Völkerrecht Eingang gefunden hat. 
Es beruft sich auf dieses Prinzip, das im echten 
Sinne Baustein eines weltumspannenden Bundes 
freier und gleichberechtigter Nationen und da-
mit einer gerechten und dauerhaften Friedens-
ordnung sein soll, nicht aber ein taktisch miß-
brauchtes Instrument zur Verwirklichung der 
Weltrevolution und der totalitären Weltherr-
schaft des Sowjetkommunismus.

Dieser fundamentale Unterschied der Auffas-
sungen vom nationalen Selbstbestimmungsrecht 
war schon sichtbar geworden, als in den letzten 
Jahren des Ersten Weltkrieges der amerikanische 
Präsident Wilson und der bolschewistische Revo-
lutionär Lenin in ihren Programmen zur Neu-
gestaltung der Welt auch der neueren Entwick-
lung des Prinzips der nationalen Selbstbestim-
mung Impulse gaben. Ihn gilt es stets im Auge 
zu behalten, will man nicht der Doppelzüngig-
keit kommunistischer Selbstbestimmungsparolen 

zum Opfer fallen, mit denen Moskau lediglich 
nach dem Grundsatz des „Cui bono“ operiert. 
Ebenso ist die innere Unwahrhaftigkeit und ob-
jektive Unhaltbarkeit auch der konkreten so-
wjetischen Argumentation zum Selbstbestim-
mungsrecht in der deutschen Frage (Abschnitt

1. Die Verfälschung des Selbstbestimmungsrechts 
in der sowjetischen Doktrin

Inder sowjetkommunistischen Theo-
rie steht das Selbstbestimmungsrecht unter dem 
Primat der Weltrevolution und ist das Interesse 
der Nation dem Interesse des „Weltproletariats", 
zu dessen Interpreten sich die KPdSU aufwirft, 
eindeutig untergeordnet 1).

Lenin definierte das Selbstbestimmungsrecht als 
„Recht auf staatliche Lostrennung von einem 
fremdnationalen Kollektiv und Bildung eines 
selbständigen Nationalstaats“ 1).

1) Vgl. zur sowjetischen Stellung zum Selbstbe-
stimmungsrecht: Boris Meissner, Die Sowjetunion, 
die Baltischen Staaten und das Völkerrecht, Köln 
1957, S. 256 ff Maurach, Handbuch der Sowjetver-
fassung, München 1955; Kristian, A. A., The Right 
of Self-Determination and the Soviet Union, Lon-
den 1952; Mampel, Das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker in der Rechtslehre der SBZ, in: Jahrbuch für 
Ostrecht des Instituts für Ostrecht München, Band 1/ 
1960, 2. Halbjahresschrift; Decker, Das Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen, Göttingen, 1955. Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Sowjet-
union — Ein Beitrag zur Deutschlandfrage —, her-
ausgegeben vom Bundesministerium für Gesamt-
deutsche Fragen, Bonn und Berlin, 1961.
Ferner kommunistische Darstellungen: Außer zahl-
reichen Stellen in den Werken von Lenin, Stalin, 
Kalinin und den sowjetischen Völkerrechtslehr-
büchern sowie Zeitschriftenaufsätzen u. a. folgende 
Monographien: Dimanschtejn, S. M., Revolution 
und nationale Frage (russisch), Moskau 1930; Gro-
schew, J. J., Der Kampf der KP für die Entwicklung 
und Festigung der Freundschaft der Völker der

IV ) erst voll zu erkennen, wenn man sich sowohl 
ihre theoretischen und historischen Prämissen an 
Hand der sowjetischen Doktrin und Praxis (Ab-
schnitt II) als auch die völkerrechtlich allgemein-
gültige Auffassung des Selbstbestimmungsrechts 
(Abschnitt III) vergegenwärtigt

Stalin, der als erster Volkskommissar für Na-
tionalitätenfragen die entscheidende Rolle bei 
der Definition der sowjetischen Lehre vom 
Selbstbestimmungsrecht spielte und dessen The-
sen zur „nationalen Frage“ auch heute noch 
gültiger Bestandteil der sowjetischen Doktrin 
sind, faßte hingegen diesen Begriff weiter und 
konkreter:

„Recht auf Selbstbestimmung, das heißt: Nur die 
Nation selbst hat das Recht, über ihr Schicksal

UdSSR in den Jahren des Aufbaues des Sozialis-
mus (russisch), Kischinew 1955; Dunaewa, E. A., Zu-
sammenarbeit der Nationen in der UdSSR (russisch), 
Moskau 1948; Kammari, M. D., Die UdSSR — die 
große Gemeinschaft sozialistischer Nationen (russ.), 
Moskau 1950; Pankratowa, A. M., Die Freundschaft 
der Völker der UdSSR — Hauptgrundlage des 
mehrnationalen sozialistischen Staates (russisch), 
Moskau 1953; Ronin, S. L., Das Prinzip des Proleta-
rischen Internationalismus im sowjetischen sozia-
listischen Recht (russ.), Moskau 1956; Stutschka, P. J., 
Leninismus und nationale Frage (russ.), Moskau 
1926; Trainin, J. P., Die nationale Frage im Ausland 
und in der UdSSR (russ.), Moskau 1932; Tschugaew, 
D. A., Die KP — Organisation des sowjetischen 
mehrnationalen Staates (russisch), (1917—1924), Mos-
kau 1954; Speranskaja, N. V., Das Selbstbestim-
mungsprinzip im Völkerrecht (russ.), Moskau 1961; 
Staruschenko, Das Selbstbestimmungsprinzip in der 
Außenpolitik der UdSSR (russ.), Moskau 1961.
2) Lenin 1914 über das Recht der Nationen auf 
Selbstbestimmung, in: Ausgew. Werke, deutsch, 
Moskau 1946, Bd. I, S. 673. 



zu bestimmen; niemand hat das Recht, sich in das 
Leben einer Nation gewaltsam einzumischen, ihre 
Schulen und sonstigen Einrichtungen zu zerstö-
ren, ihre Sitten und Gebräuche umzustoßen, ihre 
Sprache zu knebeln, ihre Rechte zu schmälern“; 
und: „Recht auf Selbstbestimmung, das heißt: 
Die Nation kann sich nach eigenem Gutdünken 
einrichten. Sie hat das Recht, ihr Leben nach 
den Grundsätzen der Autonomie zu bestimmen. 
Sie hat das Recht, zu anderen Nationen in föde-
rative Beziehungen zu treten. Sie hat das Recht, 
sich gänzlich loszutrennen. Die Nation ist sou-
verän, und alle Natione

3
n sind gleichberech-

tigt.“ )

Stalin erkennt zwar hier die Nation als Träger 
des Selbstbestimmungsrechts an und legt sich 
auch auf eine Definition der Nation fest:

„Eine Nation ist eine historisch entstandene 
stabile Gemeinschaft von Menschen, entstan

4

den 
auf der Grundlage der Gemeinschaft der Sprache, 
des Territoriums, des Wirtschaftslebens und der 
sich in der Gemeinschaft der Kultur offenbaren-
den psychischen Wesensart.“ )

Aber Stalin trifft gleichzeitig eine einschrän-
kende Feststellung, die für das Verhältnis der 
sowjetkommunistischen Theorie und Praxis in 
Fragen des Selbstbestimmungsrechts von ent-
scheidender Bedeutung ist.

Die Nation sei nicht eine historische Kategorie 
schlechthin, „sondern eine historische Katego-
rie einer bestimmten Epoche, nämlich der Epoche 
des aufsteigenden Kapitalismus“. Die Bougeoi-
sie sei also unter diesen Umständen Träger der 
nationalen Bewegung. Manchmal könne zwar 
das Interesse des Proletariats mit dies

5

er natio-
nalen Bewegung gleichlaufen. Dann erhalte der 
nationale Kampf den äußeren Anschein eines 
Kampfes des „ganzen Volkes“. Aber seinem 
Wesen nach bleibe das stets ein bürgerlicher 
Kampf, der hauptsächlich für die Bourgeoisie 
vorteilhaft und ihr genehm sei ).

Aus dieser einschränkenden und relativierenden 
Klassenbezogenheit des Stalin’schen Begriffs der 
Nation ergibt sich die Schlußfolgerung vom Vor-
rang der Interessen des Proletariats vor dem In-
teresse der Nation. Schon im Anschluß an die 
oben zitierte Stelle über das Recht der Nationen, 
sich nach eigenem Gutdünken einzurichten, 
schränkt Stalin ein:

„Eine Nation hat das Recht, sogar zu alten Zu-
ständen zurückzukehren. Aber das heißt nicht, 
daß die Sozialdemokratie (vorrevolutionäre Be-
zeichnung für die KPdSU) einen derartigen Be-
schluß dieser oder jener Institution der gege-
benen Nation unterschreiben wird. Die Pflichten 
der Sozialdemokratie, die die Interessen des 
Proletariats verficht, und die Rechte der Nation, 

die aus verschiedenen Kla
6

ssen zusammengesetzt 
ist, sind zwei verschiedene Dinge.“ )

Noch deutlicher als in diesen 1913 geschriebe-
nen Sätzen wird diese Schlußfolgerung von Sta-
lin im Jahre 1918 ausgesprochen, als die Bol-
schewisten in Rußland die Macht bereits er-
obert hatten:

„Das Prinzip der Selbstbestimmung (ist) nicht 
als Recht der werktätigen Massen der gegebe-
nen Nation auszulegen. Das Prinzip der Selbst-
bestimmung muß ein Mittel im Kampf für den 
Sozialismus sein und den Prinzipien des Sozia-
lismus untergeordnet werden.“ 7)

3) Stalin: Marxismus und Nationale Frage, Werke, 
deutsch, Ost-Berlin 1953, Band 2, S. 283/284.
4) Stalin, a.a.O., S. 272.
5) Ebenda.

6) Stalin, a.a.O., S. 284.
7) Stalin, Rede auf dem III. Allrussischen Kongreß
der Sowjets der Arbeiter-, Soldaten- und Bauern-
Deputierten, Referat zur nationalen Frage, in: Wer-
ke, deutsch, Ost-Berlin 1953, Bd. 4, S. 27.

Die radikale Verfechtung des Selbstbestim-
mungsrechts der Nationen im Sinne der staat-
lichen Loslösung vom zaristischen Reich konnte 
für die russischen Kommunisten nur von Inter-
esse sein, solange sie als Kampfinstrument ge-
gen den Zarismus dienlich war; nach der kom-
munistischen Machteroberung mußten jedoch die 
nationalen Selbstbestimmungsforderungen der 
nichtrussischen Randgebiete, zumal sich in die-
sen bürgerliche bzw. sozialdemokratische Re-
gierungen gebildet hatten, zwangsläufig in Kol-
lision mit den weltrevolutionären Interessen der 
russischen Kommunisten geraten. Aus dieser 
Notwendigkeit wurden daher Kautelen gegen 
eine inopportune Verwirklichung des nationalen 
Selbstbestimmungsrechts entwickelt. Einschrän-
kende Kautelen wie der Begriff der „Zweck-
mäßigkeit der Sezession" oder das Kriterium der 
„objektiven Bedingungen der jeweils gegebenen 
Situation“, das auf die jeweiligen politischen 
Verhältnisse und die jeweilige „Klassenlage" 
abstellte, und schließlich die Verbindung des 
Begriffs des Sezessionsrechts auf nationalstaat-
licher Grundlage mit dem erstrebten Endzustand 
der Verschmelzung auf internationalistischer Ba-
sis (Proletarier aller Länder vereinigt Euch!) 
dienten nun dazu, um den unbedingten Vor-
rang der weltrevolutionären Zweckmäßigkeit 
und des großrussisch-imperialen Machtinteresses 
vor dem nationalen Interesse der nichtrussischen 
Völker zu sichern.

Mit schonungsloser Offenheit hat dies Lenin 
bereits im April 1917 vorweggenommen:

2. Die Vergewaltigung des Selbstbestimmungsrechts 
in der sowjetischen Praxis

Nichts illustriert die Doppelzüngigkeit der so-
wjet-kommunistischen Doktrin eines nicht nur 
inhaltlich beschränkten, sondern im ganzen rela-
tivierten Selbstbestimmungsrechts der Nationen 
deutlicher als die innen- und außenpo-
litische Praxis der Sowjetunion selbst.

Angesichts ihrer innen- und außenpolitischen 
Schwäche versuchte die auf Zentralrußland be-

„Die Frage des Rechts der Nationen auf freie 
Lostrennung darf nicht verwechselt werden mit 
der Frage der Zweckmäßigkeit der Lostrennung 
dieser oder jener Nation in diesem oder jenem 
Augenblick. Die letztere Frage muß von der 
Partei des Proletariats in jedem einzelnen Falle 
vollkommen selbständig gelöst werden, und 
zwar vom Standpunkt der Interessen der ganzen 
gesellschaftlichen Entwicklung und des Klassen-
kampfes des Proletariats für den Sozialis-
mus." 8)

Ausgeweitet auf den weiteren afro-asiatischen 
Bereich ließ Stalin im Jahre 1920 diese Doppel-
züngigkeit der sowjetkommunistischen Selbst-
bestimmungsrechtstheorie noch deutlicher wer-
den:

„Wir sind für die Lostrennung Indiens, 
Arabiens, Ägyptens, Marokkos und der übrigen 
Kolonien von der Entente, denn Lostrennung 
bedeutet in diesem Falle Befreiung dieser unter-
drückten Länder vom Imperialismus, bedeutet 
Schwächung der Positionen des Imperialismus 
und Stärkung der Position der Revolution. Wir 
sind gegen die Lostrennung der Rand-
gebiete von Rußland, denn Lostrennung bedeu-
tet in diesem Fall imperialistische Knechtschaft 
für die Randgebiete, bedeutet Schwächung der 
revolutionären Macht Rußlands und Stärkung 
der Positionen des Imperialismus ...

Die Frage der Lostrennung ist of-
fenbar je nach den konkreten in-
ternationalen Bedingungen, je 
nach den Interessen der Revolution 
zu entscheiden.“9)

Für Lenin und Stalin hatte somit der Selbstbe-
stimmungsgedanke nur die Funktion, Wegbe-
reiter der kommunistischen Weltrevolution zu 
sein. Die zeitweilige Gewährung nationaler 
Selbstbestimmung war ihnen nur eine taktisch 
bedingte Zwischenstufe für den Sieg der bolsche-
wistischen Revolution in Rußland, für ihre 
Weiterentwicklung zur Weltrevolution und für 
die Verschmelzung aller Völker im kommunisti-
schen Universalstaat.

schränkte junge Sowjetmacht zunächst die natio-
nalrevolutionären Bewegungen der nichtrussi-
schen Nationalitäten des zaristischen Vielvölker-
staats als Bundesgenossen bei der Zerschlagung 
des Zarentums sich nutzbar zu machen. Das 
russische Proletariat, d. h. die bolschewistische 
Partei Rußlands, sollte als sozialer wie als natio-
naler Befreier erscheinen. Schon die „Dekla-

8) Lenin, VII. Allruss. Konferenz der SDAPR (B), 
Resolution zur nationalen Frage, Werke, Bd. 24, 
S. 295/296.
9) Stalin, Vorwort zu dem 1920 herausgegebenen 
Sammelband von „Aufsätzen über die nationale 
Frage“, Werke, Ost-Berlin 1953, Bd. 4, S. 327. 



ration der Rechte der Völker Rußlands“ vom 
2./15. November 1917, die von der neuen So-
wjetmacht bereits einige Tage nach ihrer Kon-
stituierung erlassen worden war, stand aber 
unter dem in der kommunistischen politischen 
Strategie begründeten Vorbehalt. Diese Dekla-
ration, die später als Präambel in die 1. Ver-
fassung (10. 7. 1918) der großrussischen Kern-
republik der Sowjetunion, der RSFSR, einging 
und seitdem als Grundlage der sowjetischen 
Nationalitätenpolitik gefeiert wird, setzte u. a. 
folgende Programmpunkte als unmittelbar gel-
tendes Recht:

„Gleichheit und Souveränität der Völker Ruß-
lands; Recht der Völker Rußlands auf freie 
Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts auf 
Lostrennung und Bildung selbständiger Staa-
ten;

freie Entfaltung der nationalen Minderheiten 
und ethnischen Gruppen, die das Staatsgebiet 
Rußlands besiedeln." 10)

11) Martens, Nouveau Recusil General de Traitees, 
Troisieme Serie, Bd. X, S. 773 ff.

12) Martens, a.a.O., Bd. XI, S. 888 ff.
13) Martens, a.a.O., Bd. XI, S. 877 ff.
14) Socit des Nations, Rec., Bd. LX, S. 146 ff; 
Protokoll über fünfjährige Verlängerung vom 6. 5. 
1931: SdN. Rec., Bd. CXXV, S. 255 ff.; Protokoll vom 
4. 4. 1934 über Verlängerung bis 31. 12. 1945: SdN. 
Rec., Bd. CLXXXV1, S. 267 ff.
15) SdN. Rec., Bd. CXLVIIl., S. 113; Protokoll vom 
4. 4. 1934 über Verlängerung bis 31. 12 1945: SdN. 
Rec., Bd. CXLIII., S. 126.
16) SdN Rec., Bd. CXXXI, S. 297 ff; Protokoll vom 
4 4. 1934 über Verlängerung bis 31. 12. 1945- SdN. 
Rec., Bd. CL, S. 87 ff.
17) Selter (letzter estnischer Außenminister), Die 
Sowjetpolitik und das Baltikum, in: Monatshefte 
für Auswärtige Politik, Jhg. 1944, S. 200.

Damit fügte sich jedoch die Sowjetmacht nur 
einem faktischen Zustand: Polen und das Bal-
tikum waren von den Deutschen besetzt, die 
Likraine, die kaukasischen und mittelasiatischen 
Provinzen des Zarenreiches waren bereits im Ab-
fall begriffen und gaben sich antikommunistische 
nationale Regierungen.

Statt aber nun ehrlich den Willen der zentrifu-
galen nichtrussischen Nationalitäten zu respek-
tieren und ihre eigenen programmatischen Lo-
sungen in die Tat umzusetzen, machten die rus-
sischen Bolschewisten, sobald sie sich dazu mili-
tärisch stark genug fühlten, ihren ideologisch 
begründeten Willensvorbehalt gegenüber dem 
nationalen Selbstbestimmungsrecht geltend.

Mit der Losung „erst Sowjetisierung — dann 
Entscheidung über die Sezession" schufen sich 
die bolschewistische Partei Rußlands und die 
Sowjetregierung einen Vorwand, um die anti-
sowjetischen Regierungen der abgefallenen 
Randgebiete als konterrevolutionär zu brand-
marken und ihnen die Anerkennung zu versa-
gen. Im planmäßigen Zusammenspiel zwischen 
den Landes-Sektionen der zentral von Moskau 
gesteuerten kommunistischen Partei, die teils 
örtliche Aufstände zu inszenieren, teils Exilregie-
rungen zu bilden hatten, und von der aktiv inter-
venierenden Roten Armee wurden sodann diese 
Gebiete unter Berufung auf den vorgeblichen

10) Vgl. Maurach, Handbuch der Sowjetverfassung, 
München 1955, Artikel 13.

Volkswillen sowjetisiert. War die gewaltsame 
Errichtung von nationalen Sowjetrepubliken 
einmal vollzogen, so war der theoretisch zwar 
immer noch offen gelassene Weg der Sezession 
praktisch als konterrevolutionäres Verbrechen, 
als Abfall vom „proletarischen Vaterland“ end-
gültig versperrt.

Nach dieser gewaltsamen Sowjetisierung der 
nichtrussischen Randvölker trieb die im Sowjet-
system allein dirigierende Kraft, die zentra-
listisch ausgerichtete und über alle nationalen 
Grenzen hinweg einheitlich organisierte bolsche-
wistische Partei, die „Sammlung des russischen 
Landes“ gemäß den auf ihrem VIII. Parteitag 
(März 1919) gefaßten Resolutionen planmäßig 
weiter: von der anfänglichen Dezentralisierung 
der nationalen Sowjetrepubliken über ihren 
Staatenbund zur formal bundesstaatlichen 
„Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken" 
(UdSSR), die 1923 konstituiert wurde und seit-
dem infolge ihrer bewußt beibehaltenen natio-
nalen Anonymität dem „Beitritt“ weiterer „So-
zialistischer Sowjetrepubliken“ offensteht.

Dauerte die 1917 von den russischen Bolsche-
wisten nur aus taktischen Gründen gewährte 
Respektierung der von den nichtrussischen 
Nationen in der Ukraine und Weißruß-
land sowie in Transkaukasien und Tur-
kestan geschaffenen Tatsachen selbständiger 
nationaler Randstaaten nur einige Jahre, so war 
die Galgenfrist zwischen Anerkennung und 
Widerruf des Selbstbestimmungsrechts für die 
drei baltischen Staaten um 20 Jahre 
länger bemessen. Als aber das Komplott des 
Stalin-Hitler-Paktes 1939 eine günstige Gele-
genheit bot, säumte die Sowjetunion keinen 
Augenblick, um Estland, Lettland und Litauen 
nach altbewährter Methode ihrer nationalen 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu be-
lauben.

Im Dorpater Friedensvertrag vom 2. 2. 1920 
hatte die RSFSR „ausgehend vom Recht aller 
Völker auf freie Selbstbestimmung bis zur voll-
s
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tändigen Abtrennung ... bedingungslos die 
Unabhängigkeit und Selbständigkeit des est-
nischen Staates anerkannt“ und „freiwillig auf 
ewige Zeiten allen vorgängigen souveränen 
Rechten Rußlands entsagt“ ). Ähnliche Formu-
lierungen fanden sich im Friedensvertrag von 

Riga vom 11. 8. 1920 bezüglich Lettland 12 ) und 
im Friedensvertrag von Moskau vom 12. 7.1920 
bezüglich Litauen 13). Diese Verpflichtungen So-
wjetrußlands wurden in dem sowjetisch-litau-
ischen Nichtangriffs- und Neutralitätsvertrag 
vom 18. 9. 1926 14)  sowie in den Nichtangriffs-
verträgen mit Lettland vom 8. 2. 1932 15)  und 
mit Estland vom 4. 5. 1932 16 ) noch bestätigt. 
Entgegen diesen feierlichen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen zwang jedoch die SU die bal-
tischen Staaten im Herbst 1939 zum Abschluß 
von „Beistandspakten“, die ihr zugestanden, 
sowjetische Truppen in diesen Staaten zu statio-
nieren. Noch einige Tage vorher hatte der so-
wjetische Außenkommissar Molotow dem est-
nischen Gesandten in Moskau die feierliche Er-
klärung abgegeben, durch den sowjetischen Ein-
marsch in Polen würden die friedlichen Bezie-
hungen der Sowjetunion zu den baltischen Staa-
ten nicht berührt17 ). Obwohl sogar noch in die-
sen „Beistandspakten“ den baltischen Staaten 
ausdrücklich die Wahrung ihrer Souveränität 
und inneren sozialen Struktur sowie die Nicht-
intervention Rußlands garantiert war, erzwang 
Moskau im Sommer 1940 ultimativ den Rück-
tritt der dortigen demokratischen Regierungen 
und das Recht zum Einmarsch weiterer sowje-
tischer Truppen. Auf Anordnungen Moskaus 
mußten unter sowjetischen Bajonetten Parla-
mentswahlen durchgeführt werden, bei denen 
nur kommunistische Kandidaten zugelassen wa-
ren. Die neuen kommunistischen Parlamente 
mußten schließlich die Farce beenden, indem 
sie Sowjetrepubliken ausriefen und um Auf-
nahme in den Staatsverband der UdSSR nach-
suchten.
Dieses einheitliche Schema der bolschewistischen 
„Sammlung des russischen Landes" offenbart 
mehr als deutlich das wirkliche Verhältnis zwi-
schen sowjetkommunistischer Phraseologie vom 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen und prak-
tischer sowjetischer Machtpolitik.



III. Das Selbstbestimmungsrecht im allgemeinen Völkerrecht
Es ist hier zwar nicht der Ort, um die Entwick-
lung des Selbstbestimmungsgedankens zum epo-
chalen Prinzip unseres Jahrhunderts nachzuzeich-
nen. Angesichts der Relativierung des Prinzips 
der nationalen Selbstbestimmung in der sowjet-
kommunistischen Doktrin und angesichts des 
taktischen Mißbrauchs dieses Prinzips in der 
praktischen Politik der Sowjetunion erscheint es 
jedoch notwendig, der von Moskau betriebenen 
Begriffsverwirrung zu begegnen und ihr die 
wesentlichen Elemente des unverfälschten Prin-
zips der nationalen Selbstbestimmung gegen-
überzustellen:

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein 
tragender Grundsatz der i
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nternationalen Ord-
nung der Gegenwart. Die Vereinten Nationen 
haben ihn durch Aufnahme in ihre Satzung )  
förmlich anerkannt und die Achtung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker zu einer allge-
meinen Rechtspflicht für ihre Mitglieder ge-
macht. Sie haben durch ihre weiteren Bemü-
hungen um die Konkretisierung dieses Grund-
satzes seine Bedeutung und Wirksamkeit ge-
stärkt. Seine Wirksamkeit in der Staatenpraxis 
der letzten Jahrzehnte, in denen zahlreiche Völ-
ker der nichtkommunistischen Welt mit mehr 
als 600 Millionen Menschen ihre Selbständigkeit 
und staatliche Unabhängigkeit erlangt haben, 
ist evident. Nach herrschender Mei-
nung ist damit das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker zu einem 
tragenden Bestandteil des Völker-
rechts19) geworden, der als solcher zu 
respektieren ist.

18) Art. 1 Abs. 2 und Art. 55.
19) Die präzisere Fixierung der Rechtsnatur des 

elbstbestimmungsgrundsatzes soll hier dahinge-
stellt bleiben.

Die Geltung des Völkerrechts ist aber 
universal. Weder das allgemeine Völker-
recht, noch Sinn und Wortlaut der Satzung der 
Vereinten Nationen erlauben, den Geltungsbe-
reich des Selbstbestimmungsgrundsatzes regio-
nal etwa nur auf die Völker des kolonialen und 
halbkolonialen Bereiches einzuengen. Auch die 
anderweitig förmlich anerkannte Gleichbe-
rechtigung aller Völker gestattet 
keine diskriminierende Nichtanwendung des 
Selbstbestimmungsrechts auf einzelne Völker, 
auch nicht unter dem Vorwand angeblicher Ver-
wirkung.

Zum Begriffsinhalt des Selbstbe-

stimmungsrechts hat die Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen am 

21. 4. 1952 eine Definition beschlossen, die den 
Entwürfen der „Konvention zum Schutz der 

bürgerlichen und politischen Rechte" und der 
„Konvention zum Schutz der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte" vorangestellt 
wurde:

„Alle Völker und Nationen sollen 
das Recht der Selbstbestimmung 
haben, nämlich das Recht, über 
ihren politischen, w i r t s c h a f 11 i -
ehen, sozialen und kulturellenSta-
tus zu bestimmen.“

Obwohl die Menschenrechtskonventionen noch 
nicht ratifiziert sind, hat diese Definition be-
reits allgemeine Zustimmung in der Völker-

rechtslehre gefunden. Die Vereinten Nationen 

haben auch den unlöslichen inneren Zusammen-
hang zwischen den individuellen Menschenrech-
ten und dem kollektiven Recht der Selbstbestim-

mung ausdrücklich betont. In der am 16.12.1952 

von der VII. Vollversammlung verabschiedeten 
Resolution 637 (VII) wird das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker als Voraussetzung für die 

Verwirklichung der allgemeinen Menschenrechte 
anerkannt:

„Da das Recht der Völker und Nationen auf 
Selbstbestimmung eine Voraussetzung für den 
vollen Genuß aller grundlegenden Menschen-

rechte ist und da die Charta der VN in den Ar-
tikeln 1 und 55 darauf abzielt, zur Festigung 
des Weltfriedens freundschaftliche, auf der Ach-
tung der Gleichberechtigung und 

Selbstbestimmung der Völker be-
ruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln . . ..empfiehlt die Generalversamm-

lung:

1. daß die Mitgliedstaaten der VN den Grund-
satz der Selbstbestimmung aller 
Völker und Nationen aufrechterhalten,

2. daß die Mitgliedstaaten der VN ... die V e r -
wirklichung des Selbsbestim-
mungsrechts der Völker nach de-

ren frei ausgedrücktem Willen in 
den Gebieten ohne Selbstregierung anerkennen 
und fördern, wobei der Wille des Vol-
kes durchVolksabstimmungenoder 
andere anerkannt demokratische 
Mittel festzustellen ist, vorzugsweise 

unter der Obhut der VN ..

Die Generalversammlung der VN hat schließ-
lich in der am 15. 12. 1960 verabschiedeten Re-
solution 1514 (XV) einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur inhaltlichen Konkretisierung des 
Selbstbestimmungsgrundsatzes geleistet:

„Jeder Versuch, die nationale Einheit und die 
territoriale Integrität eines Landes ganz oder 
teilweise zu zerbrechen, ist mit den Zielen und 
Grundsätzen der Satzung der VN unvereinbar.“ 
So sehr auch diese Definitionen noch weiterer 
Ausgestaltung bedürfen, haben sie dennoch die 
wesentlichen Elemente des Selbstbestimmungs-
rechts fixiert und die verbindliche Richtung für 

ihre Fortentwicklung und Auslegung gewiesen.

T r ä g e r des Selbstbestimmungsrechts sind dem-

nach nicht Staaten und Regierungen, sondern 

Völker und Nationen. Ihr Wille zur Selbst-
bestimmung muß tatsächlich und unverfälscht 
zum Ausdruck kommen können, eben durch Ple-
biszite und andere anerkannt demokratische 
Mittel. Dieser tatsächliche Volkswille 

kann daher — wie es in der sowjetkommunisti-
schen ideologisch bedingten Interpretation ge-
schieht — nicht ersetzt werden durch 
den angeblich „objektiven Volks-
wille n“, den allein die kommunistische Partei 
kraft ihrer angeblichen Einsicht in die historische 
Gesetzmäßigkeit festzustellen beansprucht. Der 
tatsächliche Volkswille kann auch nicht präjudi-
ziert werden. Er kann auf Selbstbestimmung in 
Form der Bildung eines selbständigen nationalen 
Staates, des Zusammenschlusses mit einem an-
deren Staat, der Sezession oder auf andere For-
men der Selbstbestimmung gerichtet sein. Er 
findet seine Schranken lediglich in den Rechten 

anderer Völker, den allgemeinen Interessen und 
der rechtlich-sittlichen Ordnung der Völkerge-
meinschaft.

Die Sowjetunion hat diesen von ihr mitgeschaf-
fenen Grundsätzen und Vorschriften der Verein-
ten Nationen zugestimmt. Sie muß sie sich da-
her auch in der deutschen Frage entgegenhalten 
lassen. Ihr darf es auch nicht gestattet werden, 
sich aus zweckideologischen und machtopportu-
nistischen Gründen diesen eingegangenen Ver-
pflichtungen zu entziehen. Wenn die Sowjet-
union und die sowjetische Völkerrechtslehre das 
Selbstbestimmungsrecht sogar als positiven Völ-
kerrechtssatz und Bestandteil des Völkerver-
tragsrechts anzuerkennen vorgeben, andererseits 
aber diesem Begriff einen völlig neuen, seiner 
allgemeinen Bedeutung entgegengesetzten und 
ihn geradezu auflösenden Inhalt zu geben ver-
suchen, dessen Verbindlichkeit allein in der 
eigenen Ideologie und innerstaatlichen Autorität 
begründet ist, so kann ein solches Verhalten 
nicht anders als Schizophrenie bezeichnet 
werden.



IV. Die doppelzüngige Argumentation Moskaus in der deutschen Frage
Der Widerspruch der sowjetischen Theorie und 
Praxis zur allgemeingültigen Auffassung des 
Selbstbestimmungsrechts ist so grundsätzlicher 
Natur, daß er durch keine noch so geschickten 
Propagandamanöver verdeckt werden, kann. 
Ebensowenig halten auch die konkreten 
Argumente Moskaus zur Anwend-
barkeit des Selbstbestimmungs-
prinzips in der deutschen Frage, 
wie sie in dem eingangs referierten Prawda-
artikel vorgebracht werden, einer kritischen Un-
tersuchung stand;

1. Der Verfasser des Prawda-Artikels versudtt 
zunädtst, den Begriffsinhalt und An-
wendungsbereich des Se 1 bstbe -
Stimmungsrechts unter Berufung 
auf Lenin grundsätzlich einzu -
engen.

Beide Versuche stehen in eindeutigem Wider-
spruch zur Entwicklung und Ausgestaltung des 
Selbstbestimmungsgrundsatzes durch die Ver-
einten Nationen und zu Sinn und Wortlaut ihrer 
entsprechenden Bestimmungen, zur communis 
opinio der Völkerrechtslehre und zur Staaten-
praxis der letzten Jahrzehnte. Maßgeblic
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h für 
den Begriffsinhalt des Selbstbestimmungsrechts 
kann auf internationaler Ebene nur die allge-
meingültige Auffassung der Völkerrechtsgemein-
schaft sein, wie sie unter anderem in den er-
wähnten Konventionen der Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen Ausdruck 
gefunden hat ). Maßgeblich ist ferner die eben-
falls schon aufgezeigte universale Geltung des 
Völkerrechts, als dessen Bestandteil das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen anerkannt ist. 
Die Sowjetunion kann sich hiervon nicht in ein-
seitiger Interpretation lossagen, ohne sich nicht 
unglaubwürdig und der Verletzung eindeutiger 
und allgemeinverbindlicher völkerrechtlicher 
Verpflichtungen schuldig zu machen.

2. Der Verfasser des Prawdaartikels versucht 
sodann, den Reditsanspruch des deutsdten Vol-
kes auf Selbstbestimmung, das heißt im konkre-
ten Falle auf Wiederherstellung seiner staat-
lichen Einheit und freie Bestimmung seines in-
neren und äußeren Status zu entkräften, indem 
er die Anwendbarkeit des Selbstbestimmungs-
grundsatzes auf die deutsche Frage wegen ihrer 
besonderen „Realitäten“ bestreitet. „Weder die 
DDR noch die BRD" — so behauptet er — „ge-
hören oder gehörten jemals einem .fremdnatio-
nalen Kollektiv' an“, auf deutschem Boden be-
stünden vielmehr seit 12 Jahren „zwei selb-
ständige deutsche Nationalstaaten“ mit allen 
Attributen eines Staats im juristischen Sinne. 
In diesem Falle handle es sich nicht um eine 
Frage der nationalen Selbstbestimmung. Wenn 
man aber schon in diesem Zusammenhang vom

20) Vgl. oben Abschnitt III.

Prinzip der Selbstbestimmung spräche, so wäre 
gerade der „Absdtluß eines Friedensvertrags mit 
beiden deutschen Staaten, die Beendigung des 
Kriegszustandes und volle Wiederherstellung der 
souveränen Redete eines jeden dieser National-
staaten eine Bekräftigung dieses Prinzips“.

Diese Argumentation kann vom völkerrecht-
lichen Standpunkt aus nur als irrelevant 
bezeichnet werden. Träger des Selbst-
bestimmungsrechts sind — sowohl nach 
Wortlaut und Sinn des Selbstbestimmungsgrund-
satzes in den von den Vereinten Nationen ent-
wickelten Bestimmungen als auch nach allgemei-
ner Völkerrechtsauffassung — die Völker und 
Nationen, nicht die Staaten und Regierun-
gen. Auch die heute noch in der sowjetischen 
Doktrin anerkannte Stalin’sche Definition des 
Selbstbestimmungsrechts bestimmt eindeutig die 
Nation als Träger des Selbstbestimmungs-
rechts 21 ).

21) Vgl. oben Abschnitt II.
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Selbst wenn man aber der Argumentationsweise 
des sowjetischen Autors folgen wollte — wie 
sehen dann die von ihm beschworenen „Reali-
täten“ der deutschen Frage aus, die sich angeb-
lich nicht unter die Norm des Selbstbestim-
mungsgrundsatzes einordnen lassen, wie ver-
halten sie sich zur objektiven Wirklichkeit und 
zu den für die völkerrechtliche Anerkennung 
eines Staates verbindlichen Kriterien?

Gewiß, in dem Gebilde der sogenannten DDR 
ist eine Herrschaftsgewalt über ein bestimmtes 
Gebiet und über die dort wohnende Bevölke-
rung etabliert. Diese äußeren Attribute eines 
Staates im staatsrechtlichen Sinne kommen bei 
ihm in höchst eigenartiger Form zum Ausdrude. 
Die Grenzen dieses Gebietes sind markiert 
durch Stacheldrahtzäune und hohe Mauern. Die 
dort lebende Bevölkerung ist von ihrer 
Umwelt nicht nur im Westen, sondern auch im 
Osten hermetisch abgeschlossen wie die Beleg-
schaft eines Gefängnisses. Die von außen einge-
setzte und gestützte Herrschaftsgewalt 
kann sich nicht Genüge tun, die äußere Macht 
ihres Apparates zu demonstrieren.

Die Feststellung dieser „Realität“ ist jedoch 
grundlegend verschieden von der Frage, ob da-
mit das Gebilde der sogenannten DDR die Vor-
aussetzungen erfüllt, die nach allgemeingültigen 
völkerrechtlichen Grundsätzen für die Anerken-
nung eines Staates gelten. Eine als solche be-
stehende Tatsache trägt von Natur aus keines-
wegs bereits ihre Rechtfertigung in sich selbst. 
Sie besagt nichts darüber, wie sich die Umwelt 
zu ihr einzustellen hat, ob sie sie hinnehmen 
soll, ob sie sie darüber hinaus sogar rechtlich 
oder zumindest „de facto“ anerkennen soll oder 
ob sie nicht vielmehr umgekehrt darauf hinwir-

ken müßte, diese „Realität" zum Verschwinden 
zu bringen.

„Ein Staat als volles Subjekt des 
Völkerrechts" — so gibt Verdroß die hen-
schende völkerrechtliche Auffassung wieder — 
„ist ein auf einem bestimmten Ge-
biet organisierter Personenver-
band, dessen V e r b a n d s g e w al t auf 
diesem Gebiet unabhängig vonje-
der anderen ihm nicht untergeord-
neten oder e i n g e o r d n e t e n Ver-
bandsgewalt gilt".22 )

„Ein besonderer Staat setzt (zu-
dem) ein ihn tragendes Volk vor-
aus, das sich als besonderes Volk 
weiß und will und sich einem ihm 
eigenenStaat zugeordnet füh 23lt“ ). 
Im Lichte dieser für die völkerrechtliche Aner-
kennung eines Staates wesentlichen Kriterien 
kann der in Mitteldeutschland errichtete 
Herrschaftsapparat nicht mit dem was ein 
„Staat“ ist, und die diesem Apparat unterwor-
fene Bevölkerung nicht mit dem, was ein „Volk“ 
ist, gleichgesetzt wer 24den ).

Die in Mitteldeutschland beste-
hende Herrschaftsgewa11 ist nicht 
einmal eine autochthone, origi-
näre, auf eigenerMacht beruhende 
Diktatur, die allenfalls noch als Staatsge-
walt im Sinne des Völkerrechts zu gelten hätte, 
geschweige denn eine durch freie Wahlen oder 
andere freie Willensbekundungen der Bevölke-
rung demokratisch legitimierte Staatsgewalt. Sie 
ist ein Produkt der Fremdbestim-
mung, nicht der Selbstbestim-
mung. Schon das Gutachten der vom Völker-
bund im Streit um die Aalands-Inseln beauf-
tragten Juristenkommission (1920) hat zu den 
Erfordernissen eines „definitiv konstituierten 
Staates" die Fähigkeit gerechnet, die „Auto-
rität auf seinem Gebiet ohne Hilfe auswärtiger 
Truppen zu behaupten“. Das sowjetzonale Re-
gime dagegen ist von der sowjetrussischen Be-
satzungsmacht gewaltsam etabliert, 1953 nur 
mit Hilfe sowjetrussischer Panzer gegen den 
Aufstand der unterdrückten Bevölkerung auf-
rechterhalten worden und verdankt seine weitere 
Existenz nur der Anwesenheit sowjetrussischer 
Truppen. Die Sowjetunion hält dieses Mario- 
netten-Regime nur am Leben, um das deutsche 
Volk zu spalten, um ihr eigenes Imperium durch 
eine hoch industrialisierte Arbeitskolonie abzu-
runden und um eine Ausfallbasis für die weitere 
weltrevolutionäre und imperialistisch-machtpoli-
tische Expansion zu besitzen,



Aber nicht nur mangels einer originä-
ren Staatsgewalt, sondern auch man-
gels eines Staatsvollces muß dem Ge-
bilde der sogenannten DDR die Staatsqualität 
abgesprochen werden. Wo es kein besonderes 
Staatsvolk mit gemeinschaftlichem National-
und Staatsbewußtsein gibt, kann es auch keinen 
besonderen Staat geben. Die entschei-
dende Realität ist, daß es nur ein 
einziges deutsches Volk gibt. Die 
Flucht von annähernd vier Millionen Menschen 
aus diesem Gebiet seit Bestehen des kommu-
nistischen Regimes und die von Ulbricht selbst 
eingestandene Notstandsmaßnahme, den Abfluß 
der notwendigen Arbeitskräfte nur durch die 
Sperrmauer in Berlin und Stacheldrahtzäune an 
den Zonengrenzen aufhalten zu können, bewei-
sen mehr als Worte, daß von einem Bewußtsein 
eines besonderen Staatsvolkes bei den Menschen 
in der Sowjetzone ebenso wenig die Rede sein 
kann wie bei einer Belegschaft eines Gefäng-
nisses. Es ist also eine Fiktion, von real beste-
henden zwei deutschen Staaten zu sprechen, 
ohne daß es zwei deutsche Staatsvölker gibt. Die 
Realität ist vielmehr, daß es nur e i n deutsches 
Volk gibt, während ein Teil des deutschen Vol-
kes vom Gesamtvolk durch ein nur auf fremden 
Bajonetten beruhendes Marionetten-Regime se-
pariert wird.

3. Ebensowenig stichhaltig ist das weitere Ar-
gument des sowjetischen Autors, die deutsche 
Forderung auf Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit Deutsch-
lands könne nicht auf die einheit-
liche deutsche Sprache gestützt 
werden. Wie nämlich die Existenz zweier 
bürgerlicher deutschsprachiger Staaten — 
Deutschland und Österreich nach 1871 — aner-
kannt worden sei, müsse auch heute die staat-
liche Existenz der „sozialistischen DDR“ neben 
der „bürgerlichen Bundesrepublik“ anerkannt 
werden 25).

Zunächst ist hier eine plumpe Entstellung zu-
rückzuweisen. Keinem verantwortlichen deut-
schen Politiker käme der Gedanke — wie der 
Prawdaartikel behauptet—, aus der Einheit eines 
Sprachgebietes die Forderung nach einem ent-

sprechenden einheitlichen Staatsgebiet abzulei-
ten. Die Sprache ist allein kein konstitutives 
Merkmal eines Staates und Staatsvolkes. Es gibt 
mehrsprachige Staaten, ebenso wie verschiedene 
Staaten mit gleichsprachiger Bevölkerung. Es 
kommt vielmehr auf das Vorhandensein eines 
Staatsvolkes mit dem Willen und Bewußtsein an, 
eine staatliche Gemeinschaft zu bilden. Auch die 
schon zitierte Definition Stalins zählt zu den 
essentiellen Merkmalen der Nation neben der 
Sprache die Gemeinschaft des Territoriums, des 
Wirtschaftslebens und der sich in der Gemein-
schaft der Kultur offenbarenden psychischen 
Wesensart, die erst in ihrer Gesamtheit und in 
langer historischer Entwicklung jene stabile 
Gemeinschaft von Menschen hervorbringen, die 
als Nation bezeichnet werden kann. Eben diese 
Voraussetzungen waren und sind aber in Öster-
reich auf Grund einer eigenständigen politischen 
wie kulturellen Entwicklung gegeben. Daß diese 
Voraussetzung in der sowjetischen Besatzungs-
zone hingegen fehlt, ist bereits zur Genüge dar-
getan.

4. Im Prawdaartikel wird ferner argumentiert, 
die Spaltung Deutschlands habe 
sich nicht unter nationalem, son-
dern sozialem, gesellschaftspoli-
tischem Vorzeichen vollzogen ).26

25) Der Wandel der sowjetischen Auffassung zur 
Frage der Eigenstaatlichkeit Österreichs wird er-
sichtlich aus der Gegenüberstellung der gegenwär-
tigen These und der Äußerung des führenden so-
wjetischen Völkerrechtlers Korowin E. A. in: Das 
Völkerrecht der Übergangszeit, deutsch, Berlin 1929. 
Korowin schreibt dort zum Friedensvertrag von 
Saint-Germain (1919) auf S. 39:
.Mehr als 5 Millionen Deutsche sind durch den 
Friedensvertrag (Saint-Germain) von Österreich ab-
getrennt worden, um die Tschechoslowakei mit 
solch rein-deutschen Städten wie Karlsbad, Pilsen, 
Reichenberg zu beschenken. Österreich, von dessen 
Bevölkerung Wien 1/s besitzt, ist ein Territorium 
belassen worden, von dem nur 1/a der Fläsche be-
arbeitet werden kann.
Haben sie auf solche Weise Österreich der wirt-
schaftlichen und ökonomischen Agonie ausgeliefert, 
so nehmen die Sieger diesem unglücklichen Land 
noch die letzte Möglichkeit der Gesundung, indem 
sie. der natürlichen Vereinigung mit Deutschland 
unüberwindliche Schranken entgegensetzten.“

Betrachtet man dieses Argument zunächst in sei-
nen logischen Konsequenzen, so widerlegt 
es die Prämissen der sowjetischen 
These von zwei deutschen Staaten, 
da es nämlich indirekt den Fortbestand der na-
tionalen Einheit, und damit die Existenz 
eines deutschen Staatsvolkes anerkennt. Wie 
kann unter diesen Voraussetzungen noch von 
„real bestehenden zwei deutschen Nationalstaa-
ten" gesprochen werden? Wie sehr sich die So-
wjetunion damit in Widerspruch zur vorerwähn-
ten VN-Resolution 1514 (XV) vom 15.12. 1960 
setzt, ist evident. Wenn diese Resolution „jeden 
Versuch, die nationale Einheit und territoriale 
Integrität eines Landes ganz oder teilweise zu 
zerbrechen", als unvereinbar mit den Zielen 
und Grundsätzen der VN erklärt, so gilt dies 
auch für jeden Versuch, einen bereits bestehen-
den oder gar absichtlich herbeigeführten Zu-
stand der zwangsweisen Separierung eines Volks-
teiles vom Gesamtvolk gewaltsam aufrechtzu-
erhalten.

Die sowjetische Argumentation, die angeblich 
primär unter sozialem, gesellschaftspolitischem 
Vorzeichen stehende Spaltung Deutschlands be-
rühre nicht den Selbstbestimmungsgrundsatz, 
mißachtet aber auch andere ausdrücklich und 
verbindlich erklärte Grundsätze der VN. Nach 
der bereits erwähnten Definition des Selbstbe-
stimmungsrechts in den Entwürfen der Men-

26) Wörtliche Übersetzung anstelle der freieren 
Übersetzung im »Neuen Deutschland“. 

schenrechtskonvention beinhaltet das Recht der 
Selbstbestimmung nicht nur das Recht der Völ-
ker und Nationen, über ihren politischen, son-
dern auch über ihren wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Status 
zu bestimmen. Ein von einem fremdnationalen 
Staat einem anderen Volk oder Teil eines Vol-
kes zwangsweise auferlegter wirtschaftlicher, so-
zialer und kultureller Status ist somit eine stän-
dige Verletzung des Selbstbestimmungsrechts.

Ebendies aberistin der So wj etzone 
Deutschlands derFall. Auch dasge-
genwärtig dort etablierte wirt-
schafts- und gesellschaftspolitische 
System ist kein Produkt der Selbst-
bestimmung, sondern der Fremdbe-
stimmung, ist ein Teiltatbestand des 
Systems der sowjetrussischen Fremd-
herrschaft. Die Methoden der Zwangsent-
eignungen, der Zwangskollektivierung des 
Handwerks, der Landwirtschaft und der freien 
Berufe sowie der permanente Terror des zur 
Aufrechterhaltung dieser Kopie eines fremd-
ländischen Wirtschafts- und Gesellschafts-
systems offensichtlich notwendigen drakoni-
schen Strafrechtes sind schlagende Beweise da-
für, daß die sozialökonomische Wandlung in 
der Sowjetzone nicht Ergebnis eines originären 
und spontanen gesellschaftlichen Prozesses ist, 
sondern auf ständigen und planmäßigen Ein-
griffen der Besatzungsmacht beruht. Nicht 
einmal ein „eigener deutscher Weg 
zum Sozialismus“ ist bislang den 
deutschen Handlangern Moskaus 
erlaubt gewesen, sondern als konterrevo-
lutionäre Abweichung von der von Moskau be-
stimmten Generallinie verfolgt worden, wie die 
Verurteilung der sowjetzonalen Funktionäre 
Zaisser und Herrnstadt (1953) sowie Schirdewan 
und Oelssner (1958) beweist.

Der Sowjetzone Deutschlands ist aber nicht nur 
diese neue wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
tische innere Struktur von Moskau ok-
troyiert worden; sie ist zudem mit ihrer ge-
samten wirtschaftlichen Kapazität in die ar-
beitsteilige Großraumwirtschaft des Ostblocks 
(COMECON) eingegliedert. Für die Wirtschaft 
der Sowjetzone ergibt sich hieraus — ebensowie 
für die Volkswirtschaften der osteuropäischen 
Satellitenstaaten — ein Zustand einseiti-
ger funktionaler Abhängigkeit und 
Unterordnung unter die fremdna-
tionalen sowjetrussischen Interes-
sen, da allein die sowjetrussische Staatswirt-
schaft das Privileg einer Autarkie auf allen 
Gebieten hat und die Entscheidung über die na-
tionale Wirtschaftsverfassung und -gestaltung 
von der hegemonialen Sowjetunion usurpiert 
wird. Als hochindustialisierte „Werkstatt 



des Ostblocks“ ist damit die Sowjetzone 
Deutschlands nichts anderes als 
ein Objekt wirtsc ha fliehet Ausbeu-
tung, eine sowjetrussische Arbeits-
kolonie.

Der Verfasser des Prawdaartikels lehnt in diesem 
Zusammenhang die deutsche Forderung 
nach freien gesamtdeutschen W ah-
I e n rundweg ab. Sie seien ein untaugliches Mit-
tel, um die primär unter wirtschafts- und gesell-
schaftspolitischem Vorzeichen stehende deutsche 
Spaltung zu überwinden.

Demokratische Abstimmungen und die freie 
Willensbekundung gewährleistende Wahlgesetze 
mögen allerdings für Kommunisten belanglos 
sein. In ihrer Doktrin gilt ja nicht der tatsäch-
liche, eben nur in freien Abstimmungen und 
Wahlen zu ermittelnde Wille des Volkes, son-
dern der sogenannte „objektive Wille des Vol-
kes“, dessen ausschließliche Interpretin die Kom-
munistische Partei zu sein beansprucht. Die 
Kommunisten mögen aber zur Kenntnis nehmen, 
daß für die demokratische Welt die freie Wahl 
ein politisches Grundrecht des Bürgers und Volkes 
ist und daß auch die Vereinten Nationen in der 
schon erwähnten Resolution 637 (VII) vom 
16. 12. 1952 „Volksabstimmungen oder andere 
anerkannt demokratische Mittel" als verbind-
liche Methode erklärt haben, um den Willen 
eines Volkes zur Verwirklichung seines Selbst-
bestimmungsrechts, d. h. zur Bestimmung seines 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Status, zu ermitteln.

Die Sowejtunion hat dagegen bisher alle west-
lichen Vorschläge bezüglich freier Wahlen als 

Grundlage einer Wiedervereinigungsprozedur 
praktisch sabotiert und in den letzten Jahren so-
gar kategorisch abgelehnt. Sie hatte — offen-
sichtlich in Kenntnis des wirklichen Willens der 
Bevölkerung in der Sowjetzone — Angst, die 
Richtigkeit ihrer Zweistaatentheorie auf die 
Probe zu stellen. Die sowjetzonalen Handlanger 
Moskaus haben 1951 sogar einer neutralen 
Kommission der UNO den Zutritt verweigert, 
die lediglich die Voraussetzungen für freie 
Wahlen in der Sowjetzone prüfen sollte. Ein 
eindeutigeres Eingeständnis der Schwäche der 
eigenen Position kann es nicht geben.

Die Bundesrepublik Deutschland hingegen war 
und ist bereit, die Frage der Wiedervereinigung 
dem Votum des deutschen Volkes in Ost und 
West zu unterwerfen. Wenn die Sowjetunion 
von der „Realität eines sozialistischen deutschen 
Staates in Gestalt der DDR“ angeblich so über-
zeugt ist, warum wagt sie dann nicht diese These 
dem Entscheid des deutschen Volkes zu überant-
worten? Warum — so muß weiter gefragt wer-
den — läßt die Sowjetunion nicht in getrennten 
Abstimmungen die Bevölkerung der Sowjetzone 
frei darüber entscheiden, ob sie einen beson-
deren deutschen Staat mit „sozialistischer Ge-
sellschaftsordnung“ will, wobei sie keine Majo-
risierung der Sowjetzone durch die an Bevölke-
rungszahl überlegene Bundesrepublik zu befürch-
ten hätte? Solange diese Probe auf den Willen 
des deutschen Volkes nicht gemacht ist, bleibt 
die zwangsweise aufrechterhaltene Separierung 
eines Teils des deutschen Volkes vom Gesamt-
volk und das ihm mit Zwang von einer fremd-
nationalen Macht auferlegte politische, sozial-

ökonomische und gesellschaftliche System eine 
ständige Verletzung des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker und Nationen.

Abschließend muß der „Prawda" mit aller Ent-
schiedenheit geantwortet werden:

Das deutsche Volk wird sich weder durch so-
wjetkommunistische Begriffsverdrehungen noch 
Diffamierungen von seiner legitimen Forderung 
nach Selbstbestimmung abbringen lassen. Es er-
hebt diese Forderung auch im Bewußtsein, daß 
Universalität und Rang des Selbstbestimmungs-
grundsatzes es nicht erlauben, dieses Grund-
recht der Völker und Nationen einem einzelnen 
Volk vorzuenthalten.

Die deutsche Frage ist unter diesem Gesichts-
punkt von existenzieller Bedeutung für die Völ-
kerrechtsgemeinschaft. Über 40 Staaten mit 
mehr als 600 Millionen Einwohner haben in den 
letzten Jahrzehnten ihre staatliche Selbständig-
keit auf Grund der Anwendung des Selbstbe-
stimmungsgrundsatzes errungen. Die Hinnahme 
einer ständigen Verletzung dieses Grundsatzes 
im Falle Deutschlands müßte daher unabsehbare 
Gefahren für die organisierte Völkergemein-
schaft im ganzen und vor allem für diese neuen 
Staaten heraufbeschwören, deren Existenz ge-
rade auf der unverbrüchlichen Kraft und Uni-
versalität des Selbstbestimmungsrechts beruht. 
Auch im Verhältnis des deutschen Volkes zu 
seinen osteuropäischen Nachbarvölkern wird 
nur die Anerkennung des Selbstbestimmungs-
rechts aller beteiligten Nationen die Grundlage 
für die notwendige Versöhnung und damit 
eine gerechte und dauerhafte Friedensordnung 
schaffen.



Anhang

Artikel von K. Iwanow in

„Über Selbstbestimmung

In letzter Zeit wurde die Welt Zeuge einer ziemlich merkwürdigen Er-
scheinung: Die Führer eines imperialistischen Landes wie der deutschen 
Bundesrepublik appellierten an das Recht der Nationen auf Selbstbestim-
mung im Kampf gegen die Vorschläge der Sowjetunion und einer Reihe 
anderer Länder über den Abschluß eines deutschen Friedensvertrages 
und die Regelung der Lage in Westberlin auf seiner Grundlage. In der 
Presse der Bundesrepublik sowie der USA, Großbritanniens und sogar 
Frankreichs findet man immer wieder heuchlerische Äußerungen über 
Selbstbestimmung. Am weitesten hat sich hier zweifellos Kanzler Aden-
auer verstiegen, der buchstäblich folgendes erklärte: „Das Recht auf 
Selbstbestimmung und auf Freiheit hat seinen Siegeszug durch die ganze 
Welt angetreten. Es wird auch an der Schwelle Deutschlands, im Herzen 
Europas, nicht haltmachen." Kurze Zeit vorher brachte er auf einer Ver-
sammlung der sogenannten „Schlesischen Landsmannschaft“ das Prinzip 
der Selbstbestimmung unmittelbar mit einer Revision der nach dem 
zweiten Weltkrieg festgelegten deutschen Grenzen in Verbindung.

So unsinnig diese ganze Spekulation auf die Losung der Selbstbestim-
mung auch erscheint, muß man sich wohl mit dieser paradoxen Erschei-
nung auseinandersetzen, denn die Herren Imperialisten wissen, was sie 
tun: Sie wollen die für Selbstbestimmung kämpfenden Völker der vom 
Imperialismus unterdrückten Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
in der Frage des deutschen Friedensvertrages irreführen, sie wollen mit 
tönenden Phrasen die Menschen in Westeuropa und Nordamerika 
täuschen, die im politischen Kampf nicht erfahren sind und vielleicht auf-
richtig glauben, hinsichtlich der Deutschlandfrage auf dem Boden der 
Demokratie zu stehen.

I.
In dem Artikel „Über das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung“ 
(1914) schrieb W. I. Lenin:

• Wollen wir also die Bedeutung der Selbstbestimmung der Nationen be-
greifen, ohne in ein Spiel mit juristischen Definitionen zu verfallen, 
ohne abstrakte Begriffsbestimmungen .auszuhecken', vielmehr indem wir 
die historischen und ökonomischen Voraussetzungen der nationalen 
Bewegung untersuchen, so kommen wir unvermeidlich zu dem Schluß: 
Unter Selbstbestimmung der Nationen ist ihre staatliche Lostrennung 
von fremd-nationalen Gemeinschaften zu verstehen, ist die Bildung 
eines selbständigen Nationalstaates zu verstehen."
W. 1. Lenin hob ferner mehrfach hervor, daß „es falsch wäre, unter Recht 
auf Selbstbestimmung etwas anderes zu verstehen als das Recht auf ge-
sonderte staatliche Existenz". Bezugnehmend auf das Prinzip der Selbst-
bestimmung stellte Lenin unter anderem die Forderung nach vorbehalt-
loser und unverzüglicher Befreiung aller Kolonien — eine Forderung, die 
jetzt in der historischen Erklärung der UNO über die kolonialen Länder 
und Völker ihren Niederschlag gefunden hat.

Bekanntlich wurde diese Erklärung im Dezember 1960 auf Vorschlag des 
sowjetischen Regierungschefs N. S. Chruschtschow von der UNO-Voll-
Versammlung angenommen. Die Vertreter der USA und anderer Kolo-
nialmächte enthielten sich bei der Abstimmung über die Erklärung zwar 
der Stimme, handeln aber in der Praxis gegen ihre Verwirklichung. Die 
offiziellen Kreise der Bundesrepublik nahmen in bezug auf die Erklärung

der Moskauer „Prawda"

und Bonner Heuchelei"

für die USA und für ihre anderen NATO-Verbündeten Partei, was wie-
der einmal zeigt, was das Wehklagen von Politikern der Bundesrepublik 
über das Prinzip der Selbstbestimmung der Nationen wert ist.

Die bürgerlichen Politiker der Bundesrepublik, die auf diese Weise die 
Selbstbestimmung im Prinzip ablehnen, trachten danach, sie auf einen be-
stimmten Einzelfall — auf die Frage des deutschen Staates und der Ver-
einigung Deutschlands — „anzuwenden“. Aber auch dieser „Einzelfall“ 
erweist sich bei näherer Betrachtung als künstlich, gefälscht, als absolut 
nicht zur Frage der Selbstbestimmung gehörig. Denn weder die DDR 
noch die Bundesrepublik gehören einer „fremdnationalen Gemeinschaft“ 
an oder gehörten ihr jemals an. Deshalb gibt es in diesem Fall die Frage 
der Bildung eines „selbständigen Nationalstaates“ nicht. Im Gegenteil, 
seit mehr als zwölf Jahren existieren real zwei selbständige deutsche 
Nationalstaaten: die Deutsche Demokratische Republik mit der Haupt-
stadt Berlin und die deutsche Bundesrepublik mit der Hauptstadt Bonn. 
Diese beiden Staaten haben ihre Parlamente und Regierungen, ihre 
Staatsgrenzen, sie genießen die Vorrechte souveräner Staaten und breite 
internationale Anerkennung.

Wenn man also vom Prinzip der Selbstbestimmung spricht, so wäre in 
diesem Fall die Bekräftigung dieses Prinzips der Abschluß eines Friedens-
vertrages mit beiden deutschen Staaten, die Beendigung des Kriegszu-
stands und die vollständige Wiederherstellung der souveränen Rechte 
eines jeden dieser Nationalstaaten, wie das auch die Sowjetunion und 
andere Staaten vorschlagen.

Die aggressiven Kreise der Bundesrepublik aber speien Gift und Galle 
gegen eine solche Lösung. Die Gründe für ihr Verhalten liegen natürlich 
nicht in der angeblichen Verletzung des Rechts der deutschen Nation auf 
Selbstbestimmung, sondern in dem Streben, eine friedliche Regelung in 
Europa zu verhindern, den kalten Krieg zu unterhalten und ihn sodann 
in einen heißen zu verwandeln.

II.
Faktisch setzen die imperialistischen Ideologen in der Bundesrepublik 
an die Stelle des Begriffes „Selbstbestimmung der Nationen“ gleichsam 
unmerklich, auf sophistische Weise, den Begriff „Wiedervereinigung 
Deutschlands“; mit dem Begriff „Wiedervereinigung Deutschlands“ aber 
tarnen sie, ebenfalls gleichsam „unmerklich“, eine Einverleibung der so-
zialistischen Deutschen Demokratischen Republik in die imperialistische 
Bundesrepublik. Auf die gleiche Weise verschleiern sie mit dem Begriff 
„Selbstbestimmung“ betrügerisch ihre revanchistischen Forderungen 
nach Lostrennung der Westgebiete der Tschechoslowakei und Polens. 
Dem Wesen nach ist die Losung der Selbstbestimmung im Munde Bonns 
eine Losung der Vorbereitung einer Revanche und eines Eroberungs-
krieges.

In Reden und Artikeln von Politikern der Bundesrepublik wird zur Be-
kräftigung ihrer These der Gedanke angeführt, daß die eine Sprache 
sprechende deutsche Nation, die in einem Staat lebte, einen Staat haben 
muß und daß jegliche andere These angeblich eine „Verletzung des Prin-
zips der Selbstbestimmung“ bedeutet. Gegen eine solche Behauptung
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sprechen die Geschichte und die gegenwärtige Lage einer Reihe von 
Staaten.
Großbritannien und die USA sprechen eine Sprache und bildeten einst 
einen Staat, aber niemand denkt daran, heute zu behaupten, daß ihre 
getrennte Existenz „das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung“ 
verletzt.

Aus der Geschichte Deutschlands selbst ist bekannt, daß in den Jahren 
1848 bis 1871 zwischen drei politischen Hauptrichtungen ein scharfer 
und angespannter Kampf um die Bildung eines einheitlichen deutschen 
Staates geführt wurde. Der erste Weg — die demokratische Vereinigung 
Deutschlands auf friedlicher und republikanischer Grundlage — spiegelte 
die Interessen der Werktätigen, aller fortschrittlichen Menschen Deutsch-
lands wider, und diesen Weg verteidigte die Partei, die von den großen 
Führern der deutschen und der internationalen Arbeiterklasse K. Marx 
und F. Engels gegründet wurde. Die beiden anderen Wege bestanden 
im Kampf um die Hegemonie und Vorherrschaft in dem sich damals aus 
einigen Dutzend deutscher Staaten und Fürstentümer bildenden deut-
schen Staat zwischen dem bürgerlich-junkerlichen militaristischen Preu-
ßen und dem Österreich der Gutsbesitzer und der Bourgeoisie.

Wir wollen hier nicht die Ursachen analysieren, warum in diesem Kampf 
die preußischen Junker und nicht die demokratischen Kräfte Deutsch-
lands den Sieg errangen. Wir vermerken es nur als historische Tatsache, 
daß, wie Lenin sagte, „die in Österreich herrschende Nation, die 
deutsche, sich außerhalb des selbständigen deutschen Staates sah, der im 
Jahre 1871 endgültig geschaffen wurde“. Infolgedessen entstand be-
kanntlich endgültig die selbständige bürgerliche österreichische Nation, 
die deutsch sprach, aber ihren eigenen selbständigen Nationalstaat hatte. 

Es können also zwei bürgerliche deutschsprachige Staaten existieren, die 
einmal im Rahmen eines einheitlichen Staates Anspruch auf die Führung 
erhoben hatten, und das berührt nicht das Prinzip der Selbstbestimmung. 
Warum reißen denn die aggressiven Kreise der Bundesrepublik den 
Mund gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik auf, dem 
ersten sozialistischen deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat in der Ge-
schichte?

Wenn man vom Prinzip der Selbstbestimmung ausgeht, muß man voll 
und ganz die Gleichheit und die souveränen Rechte der beiden deutschen 
Staaten anerkennen und es ihnen selbst überlassen, im gegenseitigen 
Einvernehmen die Frage der Annäherung oder Vereinigung Deutschlands 
in einer für sie annehmbaren Form zu lösen.
Westliche Politiker sagen häufig, sie könnten sich mit der Existenz der 
unabhängigen DDR deshalb nicht einverstanden erklären, weil sich deren 
Wahlgesetz von dem der deutschen Bundesrepublik unterscheide und die 
Ordnung in der DDR daher nicht demokratisch sei.

Die Auffassungen von Demokratie unterscheiden sich jedoch bei den 
imperialistischen Politikern, insbesondere den Politikern der deutschen 
Bundesrepublik sehr wesentlich von den modernen Auffassungen. Für 
sie ist Demokratie eine Ordnung, die voll und ganz die Interessen der 
monopolistischen Großbourgeoisie gewährleistet. In der deutschen Bun-
desrepublik werden die elementaren demokratischen Rechte des Volkes 
offen und gröblich verletzt: Die Kommunistische Partei Deutschlands, 
die die Interessen der Arbeiter und Bauern vertritt, und andere demo-
kratische Organisationen der Werktätigen sind dort verboten. Das ist 
allgemein bekannt.

Jedoch nicht im Wahlgesetz und nicht in der Selbstbestimmung der Nati-
onen liegt der Kern der Frage, sondern in etwas ganz anderem. Die 
Spaltung Deutschlands hatte nicht nationale, sondern soziale Ursachen. 
Die Westmächte haben Deutschland gespalten und einen Separatstaat 
geschaffen in der Erwartung, wenigstens in seinem Rahmen die impe-
rialistische Ordnung auf deutschem Boden aufrechtzuerhalten. Im 
Osten, wo die Macht der großen Monopole und der Großgrund-
besitzer endgültig und unwiderruflich beseitigt wurde und wo das 
Volk die Möglichkeit erhielt, über sein Schicksal selbst zu entscheiden, 
ist ein sozialistischer Staat entstanden. Die Erfahrungen der Geschichte 
besagen, daß die Frage der Wiedervereinigung in solchem Falle nicht 
einfach durch eine Abstimmung oder durch die Formulierung eines 
Wahlgesetzes entschieden wird.
Infolge dieser Spaltung sind zwei verschiedene deutsche Staaten entstan-
den. Dabei zeigen sich in der DDR immer deutlicher die charakteristi-

schen Merkmale eines Staates neuen Typus, mit einer selbständigen, un-
abhängigen Wirtschaft, einer neuen friedlichen Außenpolitik, mit einem 
neuen, höheren geistigen und sittlichen Niveau.

Zwei deutsche Staaten, zwei soziale Ordnungen, Lebensweisen, die ein-
ander entgegengesetzt sind — das ist nicht einfach der österreichisch-
preußische Antagonismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

III.
So hat der Kampf der beiden entgegengesetzten Tendenzen, der beiden 
gesellschaftlichen Hauptkräfte, der in den Gewittertagen der Revolution 
von 1848 begann, über eine Reihe historischer Umschwünge und über 
den Zusammenbruch der imperialistischen Politik der deutschen Bour-
geoisie nach dem zweiten Weltkrieg zur Bildung zweier souveräner deut-
scher Staaten geführt: einmal eines sozialistischen und zum anderen 
eines imperialistischen, der noch immer die bankrotte Politik der 
Aggression und der Revanche verficht. Dieses Ergebnis einer langen 
historischen Entwicklung und eines langen Kampfes gefällt natürlich 
dem Kapitän des kapitalistischen deutschen Staates nicht, und Herr 
Adenauer sieht darin sogar „eine Verletzung der Rechte der Nationen 
auf Selbstbestimmung“.

Das kann man aber nur als Blödsinn bezeichnen. Konnte man etwa, als 
in den USA zwischen den Sklavenhaltern im Süden und der Demokratie 
im Norden der Krieg tobte, sagen, die Demokraten hätten das Recht 
der amerikanischen Nation auf Selbstbestimmung verletzt?

Oder verletzte etwa die Bevölkerung von Paris, als sie die Herrschaft 
der Bourgeoisie stürzte und die große, für die ganze Menschheit un-
vergeßliche Pariser Kommune errichtete und sie 72 Tage lang heldenhaft 
verteidigte, damit vielleicht das Recht der Nationen auf Selbstbestim-
mung?

Genug des unsinnigen Geschwätzes, meine Herren! Als Vertreter einer 
imperialistischen Nation, die andere Völker unterdrückt, sehen sie die 
Welt nur durch die Brille ihres bourgeoisen Großmachtchauvinismus, 
getarnt mit pseudo-nationalen Phrasen. Und das ist nicht neu! Kein an-
derer als Hitler klammerte sich an die Losung von der „Selbstbestim-
mung der Deutschen", als er zum Schaden Deutschlands und der ganzen 
Welt den aggressiven Raubzug gegen die Völker Europas und der ganzen 
Welt begann. Und war die berüchtigte „Neuordnung“ Europas, die Hitler 
den Völkern mit der Soße der „Selbstbestimmung der Deutschen“ zu-
bereitete, nicht der Plan der brutalsten, schlimmsten und erzimperiali-
stischen Versklavung und Unterdrückung aller Nationen und Völker 
Europas und nicht nur Europas? Hitler stand nicht allein. Unter den Fitti-
chen der Bonner Regierung und der NATO haben bekanntlich viele 
Naziräuber und Kriegsverbrecher Zuflucht gefunden, die von einer eben-
solchen „Neuordnung“ träumen.

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands hielt sich die west-
deutsche Großbourgeoisie von 1945 bis 1948 feige hinter Separatismus 
und Föderalismus versteckt, um sich vor dem gerechten Zorn der deut-
sihen Werktätigen zu retten. Damals existierte der Begriff Nation für sie 
nicht, und man beschränkte sich darauf, seinen Geldsack in Sicherheit zu 
bringen. Und im Jahre 1954 zog die Bonner Regierung die Pariser 
Kriegsverträge und das imperialistische Bündnis mit den NATO-Mäch-
ten den Vorschlägen über die Wiederherstellung der Einheit Deutsch-
lands auf friedlicher und demokratischer Grundlage vor. Und hat sich die 
Großbourgeoisie der deutschen Bundesrepublik bisher nicht an den ame-
rikanischen Bajonetten festgehalten, und erzeugt sie nicht schon eine 
Panik, wenn auch nur die Rede auf die Möglichkeit des Abzugs der 
amerikanischen Truppen aus der deutschen Bundesrepublik und West-
europa kommt?

Heißt das etwa „Recht auf Selbstbestimmung" und „selbständige natio-
nale Politik“? Die Großbourgeoisie der deutschen Bundesrepublik ist nur 
in Worten tapfer und national, in Wirklichkeit ist sie jedoch unendlich 
gierig und aggressiv. Gleichzeitig fürchtet sie das eigene Volk und die 
fortschrittlichen Bewegungen in Europa und sieht die einzige Rettung 
in einem Zaun von amerikanischen Bajonetten und Atomsprengköpfen. 
Es ist ganz verständlich, daß man innerhalb und außerhalb Deutschlands 
das von Bonn vertretene Programm zur „Wiedervereinigung“ als einen 
Versuch bewertet, das frühere imperialistische, militaristische aggressive



Deutschland wiederherzustellen. Ein solcher Versuch würde aber letzten 
Endes den nationalen Interessen der Deutschen selbst, den Interessen 
des Fortsdiritts und der Aufgabe der Festigung des Weltfriedens zu-
widerlaufen.

IV.
Wenn man die Stimmen aus Bonn hört, könnte man glauben, daß „der 
Siegeszug des Rechtes auf Selbstbestimmung und Freiheit durch die ganze 
Welt“ eine gewisse Beziehung zur Politik der Regierung der deutschen 
Bundesrepublik hat. Dem ist absolut nicht so. Wer könnte auch nur ein 
Beispiel aus der 12 jährigen politischen Tätigkeit der Regierung der deut-
schen Bundesrepublik nennen, wo sie die Unabhängigkeitsforderung 
irgendeines von den Imperialisten unterdrückten Volkes unterstützt 
hätte? Nein, die Regierung der deutschen Bundesrepublik stand stets 
klar und unzweideutig auf der Seite der Kolonialmächte, wenn ein Kon-
flikt zwischen diesen und ihren Opfern ausbrach. Bonn unterstützte im 
Jahre 1956 die Aggression Großbritanniens, Frankreichs und Israels ge-
gen Ägypten; im Jahre 1958 war sie Komplice bei der amerikanischen 
und britischen Intervention in Libanon und in Jordanien. Die Regierung 
der deutschen Bundesrepublik beeilte sich, die belgische Regierung ihrer 
Solidarität zu versichern, als diese wortbrüchig versuchte, brutal mit der 
unabhängigen Republik Kongo abzurechnen.

Und steht es nicht fest, daß Bonn Söldner für den schmutzigen Kolonial-
krieg in Algerien, für die Ausrottung der Bevölkerung Angolas und für 
die Banden Tschombes in Katanga liefert?

Westdeutschland spielt mit die erste Geige im kolonialistischen Orche-
ster der NATO. Und natürlich hat nicht die Sympathie für die Selbst-
bestimmung und die nationale Freiheit Bonn mit den Regierungen in 
Lissabon, Brüssel, Den Haag und anderen Hauptstädten von Kolonial-
ländern an einen Tisch gebracht. Die Ideologie des Kolonialismus ist 
faktisch die herrschende Ideologie in der deutschen Bundesrepublik. 
Westdeutschland ist buchstäblich mit primitiven „wissenschaftlichen 
Arbeiten“ überschwemmt, in denen versucht wird nachzuweisen, daß 
„die Zeit" für die Beseitigung des Kolonialsystems „noch nicht reif“ sei. 

daß die von der kolonialen Abhängigkeit befreiten Völker nicht im-
stande seien, ihre Länder selbst zu regieren, und daß das Problem nur 
darin bestehe, daß die deutsche Bundesrepublik endlich an die kolonialen 
Pfründe herangelassen werde.
Da haben sie Selbstbestimmung nach Bonner Art, in Theorie und 
Praxis! So verhält es sich mit den Versuchen der Bonner Politiker, aus 
fortschrittlichen Lehren die Losung der Selbstbestimmung zu entlehnen.

V.
Genosse Chruschtschow gab eine treffende und anschauliche Charakte-
ristik dessen, was hinter den Manövern der herrschenden Kreise der deut-
schen Bundesrepublik um die Losung von der Selbstbestimmung steckt. 
Die Sowjetmenschen werden niemals vergessen, sagte er, wie Hitlertrup-
pen während des Krieges unsere Frauen und Kinder vor sich hergetrieben 
und sich hinter ihnen versteckten, wenn sie zum Angriff übergingen. So 
wollen jetzt die westdeutschen Militaristen ihre Revanchepläne hinter 
den edlen Losungen der Selbstbestimmung verstecken; sie tarnen damit 
diese Pläne, versucht es nur, meinen sie, die Selbstbestimmung anzu-
tasten.

Nicht zufällig wird die Losung der Selbstbestimmung von den herr-
schenden Kreisen Bonns besonders in den letzten Jahren verstärkt pro-
pagiert, in denen ernsthaft über den Abschluß eines deutschen Friedens-
vertrages und über die Regelung der Lage in West-Berlin auf seiner 
Grundlage gesprochen wird. Den Forderungen der friedliebenden Völker, 
mit den Überresten des zweiten Weltkrieges Schluß zu machen und die 
Möglichkeit einer neuen Aggression von Seiten des westdeutschen Mili-
tarismus auszuschließen, stellen die Revanchisten und Militaristen in 
der deutschen Bundesrepublik ihr imperialistisches Programm der Verge-
waltigung anderer Völker entgegen.

Beseitigung der Überreste des zweiten Weltkrieges, Abschluß eines 
Friedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten und Umwandlung 
West-Berlins in eine entmilitarisierte Freie Stadt auf seiner Grundlage, 
das ist der Weg zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa, 
der Weg des weiteren Siegeszuges des Rechtes der Nationen auf Selbst-
bestimmung und Freiheit auf der ganzen Erde.

-
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